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Papiersammlung
Am Samstag, den 04.11.2023

Bitte stellen Sie das Altpapier 8:00 Uhr gebündelt und plastikfrei an den Straßenrand 
(Sammlung auch bei schlechtem Wetter)

Eintritt: 20 €  |  ermäßigt*: 15 €
*Schüler:innen, Student:innen und Rentner:innen

Karten gibt es im Vorverkauf an der
Tourist-Info Heitersheim (07634 402-12) und an der Abendkasse.

Bürgersaal Heitersheim
in der Malteserhalle

Goldene
       Tonfilmzeit

Zsolt Lendvai  *  Flügel

So. 5. Nov. 2023 
um 17.00 Uhr
1. Teil: Klassische Werke

2. Teil: 20er und 40er Jahre
             mit Gesang

Michaela Egloff   Sopran
Zsolt Lendvai   Flügel
Friedemann Stert   Schlagzeug
Markus Lechner    Contrabass
Katrin Lendvai  Rezitation

Vortrag: 
Verkehrssicherheit im Alter
Die Brückenbauer und die VHS laden ein zu einem 
Vortrag von Thomas Koch, Polizeipräsidium Freiburg 
am Mittwoch, den 8. November 2023, um 15.00 Uhr 
in die Klausengasse 1

Der ältere Verkehrsteilnehmer, ob Fußgänger, Radfah-
rer, PKW-Fahrer oder Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, 
spielt eine immer größer werdende Rolle. Will man älte-
re Menschen als Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr 
vor Unfällen schützen, muss man ihre Mobilitäts- Be-
dürfnisse und -Probleme kennen und verstehen.

In diesem Vortragsnachmittag, der auch näher auf 
ihre speziellen Bedürfnisse eingeht, erfahren Sie, was 
sichere Mobilität in höherem Lebensalter bedeutet, 
Sie lernen die Maßnahmen kennen, die dazu nötig 
sind und werden zusätzlich informiert über  straßen-
verkehrsrechtliche Neuerungen. 
  
Alle Heitersheimer/Innen sind zu diesem Vortrag 
herzlich eingeladen.
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badenovaNetz, Störungsnummer 0800 2767767 
badenova, Servicenummer 0800 2838485 
Wasser 07634/40251 
Vergiftungs-Notruf 0761/19240 
DRK-Sozialdienst 07631/1805-51 
DRK-Pflegedienst 07631/1805-56 
Telefonseelsorge 0800/1110111

badenova Beratung - Ökostrom und Erdgas 
(kostenlose Servicenummer)  0800/2838485  
Heizung, PV & Stromspeicher  0761/2793707

Essen auf Rädern 07633/8404

Hebammen: 
Frau Frick-Binder 07633/7810 
Frau Philipp 07634/35107 
Frau Schmidle 07634/507095

SOS Hilfe für Familien e.V 07634/2956

Pfarrämter 
(evangelisch) 07634/552043 
(katholisch) 07634/551615

Sozialstation Südl. Breisg. 07633/12219

DRK-OV Heitersheim 07634/1518 
DRK-Service-Zentrale 
(rund um die Uhr besetzt) 07631/1805-0

DRK Häuslicher Pflegedienst und 
DRK Tagespflege 07631/180532

Hospizgruppe Südl. Breisg. 0160/96842020

Beratungsstelle für Eltern,  
Kinder und Jugendliche 0761/21872411

Integrationsfachdienst 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch  
erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen  
und deren Arbeitgeber 0711/250832800

Kostenloser Einkaufsfahrdienst 
Dienstagvormittag und Freitagnachmittag 
Telefonische Anmeldung  07634/695658

Offene Selbsthilfegruppe für 
Suchtkrankenhilfe 0763479337055 
jeden 2. Mittwoch, 19 Uhr, Ev. Kirche, Heitersheim

Treffpunkt der anonymen Alkoholiker 
Montag und Freitag (1. Freitag i. M. offenes Mee-
ting), 19.30 Uhr, im Ev. Gemeindezentrum, 
Bad Krozingen, Schwarzwaldstraße 7

Informations- und Beratungsstelle für 
Menschen mit Behinderungen  
und ihre Angehörigen 07634/5049857

„Staufener Tafel e. V.“ 07633/982089

„pflegeBegleiter“ Angelika Rupp 07634/4221

Pflegerische Notfälle:   07633/12219

Familienwerk Sölden e.V.  
Station Heitersheim 
Karin Birk 07664/4058069 o. 0176-17612624 
karin.birk@familienwerk-soelden.de

Sozialberatung f. Geflüchtete in Heitersheim 
Mira Waldenfels   0159-04663469 
mira.waldenfels@caritas-bh.de,  
Mohammad Alsahhar 0176-18965451 
mohammad.alsahhar@caritas-bh.de

Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau
 07633/8090856

Notrufe - Bereitschaftsdienst 
der Ärzte & Apotheken

Notruf Feuerwehr  112 
Notruf Rettungsdienst 112 
Krankentransporte 0761/19222

Polizei-Notruf  110

Polizei-Posten  
Heitersheim  07634/50 69 9-0

ÄRTZE
Ärztlicher Notfalldienst     116 117 
(allgemein,- kinder-, augen- und  
HNO-ärztlicher Notfalldienst)

Allgemeine Notfallpraxis Müllheim 
HELIOS Klinik Müllheim, Heliosweg  
Sa, So und Feiertage von 9 - 20 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 0761/12012000

Tierärztlicher Notdienstring  0761/72266

APOTHEKEN

Der Apothekennotdienst beginnt um 8.30 Uhr 
und endet um 8.30 Uhr des folgenden Tages!

03.11. 
Hebel-Apotheke Müllheim, Werderstr. 31 A, 
Tel.: 07631/22 53 
Schneckental-Apotheke Pfaffenweiler, 
Schwabenmatten 3, Tel.: 07664/60 09 00

04.11. 
Katharina-Barbara-Apotheke Sulzburg, 
Hauptstr. 48, Tel.: 07634/82 28 
Die Rhein-Apotheke Neuenburg am Rhein, 
Schlüsselstr. 4, Tel.: 07631/77 10

05.11. 
Rats-Apotheke Bad Krozingen,  
Lammplatz 11, Tel.: 07633/37 90

06.11. 
Hardt-Apotheke Hartheim,  
Schwarzwaldstr. 16 A, Tel.: 07633/1 33 55

Markgrafen-Apotheke Badenweiler,  
Luisenstr. 2, Tel.: 07632/3 76

07.11. 
Apotheke am Bahnhof Bad Krozingen, 
Bahnhofstr. 6, Tel.: 07633 /47 47

08.11. 
Linden-Apotheke Buggingen,  
Breitenweg 10 A, Tel.: 07631/39 78 
Tuniberg-Apotheke Munzingen,  
St.-Erentrudis-Str. 22, Tel.: 07664/ 32 05

09.11. 
Breisgau-Apotheke Kirchhofen,  
Staufener Str. 1, Tel.: 07633/53 93 
Flora-Apotheke  Müllheim , Hauptstr. 123, 
Tel.: 07631/3 63 40

10.11. 
Schwarzwald-Apotheke Bad Krozingen,  
St.- Ulrich-Str. 2, Tel.: 07633/41 05

11.11. 
Faust-Apotheke Staufen, Staufen im 
Breisgau, Hauptstr. 52, Tel.: 07633/95 82 20 
Apotheke am Schillerplatz Müllheim,  
Werderstr. 23, Tel.: 07631/1 27 75

12.11. 
Bad Apotheke Krozingen, Bahnhofstr. 23, 
Tel.: 07633/9 28 40

Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung 

Bürgerbüro & Information

Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr

Montag und Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr

Terminabstimmungen bitte unter  
Tel. 07634/4020.

www.heitersheim.de

RAZ Breisgau/Recyclinghof 
Grünschnitt, Kartonage, Schrott u.a. sowie 
private Sperrmüllanlieferung (nur mit 
Sperrmüllkarte) beim RAZ Breisgau (Ge-
werbepark Breisgau, Ehrenkirchener Str. 3, 
Eschbach): 

Montag und Dienstag: 9-15 Uhr 
Donnerstag und Freitag: 12-18 Uhr 
Samstag: 8-12 Uhr 

Mülltermine
Biotonne und Restmül Dienstag, 14.11.

Gelber Sack Donnerstag, 09.11.

Papiertonne Freitag, 10.11.

Schadstoffsammlung  Mittwoch, 08.11.  
auf dem Parkplatz der  9.30-11.30 Uhr 
Malteserhalle 

Vereins Papiersammlung Samstag, 04.11.

Abfallverwertung

Weitere wichtige  
Anschlüsse

Amtliche Bekanntmachungen der  
Stadtverwaltung Heitersheim

HERAUSGEBER: Bürgermeisteramt  
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Vertreter im Amt

FÜR DEN ANZEIGENTEIL/DRUCK: 
Primo-Verlag  Anton Stähle GmbH & Co. KG. 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771/9317-11, Fax 07771/9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum

Nächster Redaktionsschluss
Mo, 6. November 2023 um 16 Uhr
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Verordnung der Stadt  
Heitersheim zum Schutz  
freilebender Katzen  
(Katzenschutzverordnung  
– KatzenschutzVO) 

vom 24.10.2023
 
Auf Grund von § 13b des Tierschutzgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zu-
letzt durch Art.280 V vom 19.06.2020 BGBI. 
I S.1328 geändert worden ist, in Verbindung 
mit der Verordnung der Landesregierung 
über die Übertragung der Ermächtigung 
nach § 13b des Tierschutzgesetzes vom 19. 
November 2013 (GBl. S. 362) hat der Gemein-
derat der Stadt Heitersheim am 24.10.2023 
folgende Verordnung beschlossen.:
 

§ 1 
Regelungszweck, Geltungsbereich

1. Diese Verordnung dient dem Schutz 
von freilebenden Katzen vor erhebli-
chen Schmerzen, Leiden oder Schäden, 
die auf eine hohe Anzahl dieser Katzen 
innerhalb des Gebietes der Stadt Hei-
tersheim zurückzuführen sind.

2. Diese Verordnung gilt für das gesamte 
Gebiet der Stadt Heitersheim.

 
§ 2 

 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Verordnung ist eine 
1. Katze ein männliches oder weibliches 

Tier der Unterart Felis silvestris catus,
2. freilebende Katze eine Katze, die nicht 

oder nicht mehr von einem Menschen 
gehalten wird,

3. Katzenhalterin oder Katzenhalter eine 
natürliche Person, die die tatsächliche 
Bestimmungsmacht über eine Katze in 
eigenem Interesse und nicht nur ganz vo-
rübergehend ausübt und das wirtschaftli-
che Risiko des Verlusts des Tieres trägt,

4. Halterkatze die Katze einer Katzenhalte-
rin oder eines Katzenhalters

5. freilaufende Halterkatze eine Halterkat-
ze, der unkontrolliert freier Auslauf ge-
währt wird und die nicht weniger als 5 
Monate alt ist.

 
§ 3 

Kastrations-, Kennzeichnungs- und 
Registrierungspflicht für freilaufende 

Halterkatzen
Freilaufende Halterkatzen sind von ihren 

Katzenhalterinnen und Katzenhaltern 
durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt zu 
kastrieren und mittels Mikrochip oder Ohr-
tätowierung eindeutig und dauerhaft zu 
kennzeichnen sowie zu registrieren. 
1. Die Registrierung erfolgt, indem neben 

den Daten des Mikrochips oder der Ohr-
tätowierung Name und Anschrift der 
Katzenhalterin oder des Katzenhalters 
in das kostenfreie Haustierregister von 
Tasso e.V. oder in das kostenfreie Haus-
tierregister des Deutschen Tierschutz-
bundes (FINDEFIX) eingetragen werden.

2. Der Stadt ist auf Verlangen ein Nachweis 
über die durchgeführte Kastration und 
Registrierung vorzulegen.

3. Von der Kastrationspflicht nach Absatz 
1 können auf Antrag durch die Stadt 
Ausnahmen zugelassen werden. Die 
übrigen Bestimmungen hinsichtlich der 
Kennzeichnungs- und Registrierungs-
pflicht in den Absätzen 1 bis 3 bleiben 
unberührt.

4. Eine von der Katzenhalterin oder einem 
Katzenhalter personenverschiedene 
Eigentümerin oder ein personenver-
schiedener Eigentümer hat die Ausfüh-
rungen der Halterpflichten nach Absatz 
1 bis 3 zu dulden.

S A M S T A G ,  0 4 .  N O V E M B E R
1 0 . 0 0  B I S  1 2 . 0 0  U H R

SMARTPHONE-
SPRECHSTUNDE

B R Ü C K E N B A U E R  U N D  M O B I L E
J U G E N D A R B E I T  L A D E N  E I N  Z U R

IM JUGENDHAUS HEITERSHEIM
(ORANGENES HAUS NEBEN  

PARKPLATZ DER MALTESERHALLE)

Terminabsprachen 
vor dem Rathausbesuch 
Um Wartezeiten zu vermeiden, sind für persönliche 
Rathausbesuche vorherige Terminvereinbarungen 
empfehlenswert. 

Anbei eine Auswahl der Ämter: 
Zentrale / Fundbüro 07634/402-0 
 info@heitersheim.de 

Bürgerbüro 07634/402-35 
 07634/402-23 
 meldeamt@heitersheim.de 

Ordnungsamt 07634/402-44 
 ordnungsamt@heitersheim.de  

Steueramt 07634/402-26 
 michaela-ginter@heitersheim.de 

Stadtkasse 07634/402-25 
 stadtkasse@heitersheim.de 

Standesamt 07634/402-40 
 standesamt@heitersheim.de  

Bauamt-Technik 07634/402-19 
 martin-gekeler@heitersheim.de 

Bauverwaltung 07634/402-18 
 georg-spaeth@heitersheim.de 

Wir danken für Ihr Verständnis. 



Amtliche Bekanntmachungen
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§ 4  
Maßnahmen gegenüber  

Katzenhalterinnen und Katzenhaltern 
1. Wird eine entgegen § 3 Absatz 1 unkas-

trierte Halterkatze von der Stadt oder 
einer oder einem von ihr Beauftragten 
im Gemeindegebiet angetroffen, soll 
der Katzenhalterin oder dem Katzenhal-
ter von der Stadt aufgegeben werden, 
das Tier kastrieren zu lassen. Bis zur Er-
mittlung der Katzenhalterin oder des 
Katzenhalters kann die Katze durch die 
Stadt oder einer oder einem von ihr Be-
auftragten in Obhut genommen werden. 
Ist zur Ergreifung der Katze das Betreten 
eines Privat- oder Betriebsgeländes er-
forderlich, sind die Grundstückseigen-
tümer oder Pächter verpflichtet, dies 
zu dulden und die Stadt oder eine oder 
einen von ihr Beauftragten bei einem 
Zugriff auf die Katze zu unterstützen. 
Mit der Ermittlung der Katzenhalterin 
oder des Katzenhalters soll unverzüglich 
nach dem Aufgreifen der Katze begon-
nen werden. Dazu ist insbesondere eine 
Halterabfrage bei den in § 3 Absatz 2 ge-
nannten Registern zulässig. 

2. Ist eine nach Absatz 1 angetroffene 
unkastrierte Halterkatze darüber hinaus 
entgegen § 3 Absatz 1 nicht gekenn-
zeichnet und registriert und kann ihre 
Halterin oder ihr Halter nicht innerhalb 
von 48 Stunden identifiziert werden, 
kann die Stadt die Kastration auf Kosten 
der Katzenhalterin oder des Katzenhal-
ters durch eine Tierärztin oder einen 
Tierarzt durchführen lassen. Nach der 
Kastration soll die Katze wieder in die 
Freiheit entlassen werden. Die Entlas-
sung in die Freiheit soll an der Stelle 
erfolgen, an der die Katze aufgegriffen 
worden ist. 

3. Eine von der Katzenhalterin oder dem 
Katzenhalter personenverschiedene 
Eigentümerin oder personenverschie-
dener Eigentümer hat die Maßnahmen 
nach Absatz 1 und 2 zu dulden.

 
§ 5  

Maßnahmen gegenüber freilebenden 
Katzen 

1. Die Stadt oder ein von ihr Beauftragte 
oder einen von ihr Beauftragter kann 
freilebende Katzen kennzeichnen, re-
gistrieren und kastrieren lassen. Zu die-
sen Zwecken darf die freilebende Katze 
in Obhut genommen werden. Nach der 
Kastration kann die Katze wieder in die 
Freiheit entlassen werden. Die Entlas-
sung in die Freiheit soll an der Stelle 
erfolgen, an der die Katze aufgegriffen 
worden ist. 

2. Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das 
Betreten eines Privat- oder Betriebsge-
ländes erforderlich, gilt § 4 Absatz 1 Satz 
3 entsprechend.

 
§ 6  

Inkrafttreten 
Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von auf Grund der GemO erlassener Verfah-
rensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Stadt geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.
  
Heitersheim, den 24.10.2023
gez.
Christoph Zachow Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Veröffentlichung des Entwurfs des Be-
bauungsplans „Feuerwehr und Bauhof“ 
und des Entwurfs zum Erlass der örtli-
chen Bauvorschriften im Internet 

Der Gemeinderat der Stadt Heitersheim hat 
am 24.10.2023 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf des Bebauungsplans „Feuerwehr 
und Bauhof“ und den Entwurf der zusam-
men mit ihm aufgestellten örtlichen Bau-
vorschriften gebilligt und beschlossen, die-
sen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
im Internet zu veröffentlichen.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Feuerwehr, der städtische Bauhof der 
Stadt Heitersheim sowie der Zweckverband 
„Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal“ 
sind seit 1982 in der Hauptstraße 9a hinter 
dem Rathaus in einem ehemaligen Fabrik-
gebäude untergebracht. Die Gebäude sind 
schon lange zu klein und entsprechen nicht 
mehr ansatzweise den heutigen DIN- sowie 
Arbeitsstätten- und Unfallverhütungsvor-
schriften. Hinzu kommt, dass das bisherige 
Feuerwehrhaus mitten in der Stadt und in 
zweiter Reihe, verkehrstechnisch äußerst 
ungünstig liegt.

Diese Mängel sind der Verwaltung und dem 
Gemeinderat schon lange bekannt. Bereits 
im Entwicklungskonzept der Stadt Heiters-
heim, welches 2018 als Leitlinie für die ge-
samtstädtische Entwicklung erstellt wurde, 
wird die Suche eines neuen Standorts für 
Feuerwehr und Bauhof und die Umsiedlung 
dieser Nutzungen als Leitprojekt genannt. 
Seither wurden mehrere Standorte unter-
sucht und eine Machbarkeitsstudie (Vor-
planung) für den favorisierten Standort am 
Unteren Gallenweilerweg erstellt. Die ent-
sprechenden Grundstücke konnten durch 
die Stadt für den Zweck des Neubaus eines 
Feuerwehrhauses und eines Bauhofs mit 
Wasserversorgung erworben werden.
In einem nächsten Schritt muss das Vorha-

ben baurechtlich vorbereitet werden. Die 
Fläche am Unteren Gallenweilerweg liegt 
bauplanungsrechtlich im Außenbereich. Da 
Feuerwehr und Bauhof im Sinne des Bauge-
setzbuches jedoch nicht zu den privilegier-
ten Nutzungen im Außenbereich zählen, ist 
für deren Errichtung die Aufstellung eines 
Bebauungsplans mit der Festsetzung als 
„Fläche für den Gemeinbedarf“ notwendig. 
Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt im 
Regelverfahren mit Umweltprüfung und 
Umweltbericht. Parallel dazu ist der Flä-
chennutzungsplan durch punktuelle Ände-
rung entsprechend darzustellen.

Mit dem Bebauungsplan soll das notwendi-
ge Planungsrecht für das Vorhaben geschaf-
fen und die Rahmenbedingungen für die 
Errichtung der Feuerwehr und des Bauhofs 
mit Wasserversorgung definiert werden.

Die Planung verfolgt im Wesentlichen fol-
gende Ziele:
•	 Schaffung eines neuen Standortes für die 

Feuerwehr und den städtischen Bauhof 
mit Zweckverband „Gruppenwasserver-
sorgung Sulzbachtal“

•	 Verbesserung der räumlichen Gegeben-
heiten zur Erfüllung der kommunalen 
Pflichtaufgaben wie Feuerwehr, Bauhof 
und Wasserversorgung

•	 Nutzung von Synergieeffekten durch 
räumliche Bündelung öffentlicher Ge-
bäude

•	 Förderung des örtlichen Brand- und Kata-
strophenschutzes

•	 Sicherstellung einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung

•	 Kostensparende Ausnutzung vorhande-
ner Erschließungsanlagen

Die Stadt Heitersheim sieht durch die ge-
plante Umsiedlung der Einrichtungen auch 
die positiven Entwicklungsmöglichkeiten 
am Altstandort. Dort können in der Folge 
in zentraler Lage angemessene Nutzungen 
untergebracht werden, die einen Beitrag 
zur Stärkung und Aufwertung der Ortsmitte 
leisten.

Das Plangebiet befindet sich in der Stadt 
Heitersheim auf Gemarkung Heitersheim 
am Unteren Gallenweilerweg, nördlich an-
schließend an die bestehende Wohnbebau-
ung „Großfeld-Hefegasse“.

Im Einzelnen gilt der nachfolgend abge-
druckte Lageplan vom 24.10.2023. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans sowie 
der örtlichen Bauvorschriften wird mit 
Begründung und Umweltbericht sowie 
der Fachgutachten (Artenschutzfachliche 
Potenzialabschätzung, Datenblatt Öko-
kontomaßnahme, Schalltechnische Unter-
suchung) vom 13.11. bis einschließlich 
15.12.2023 (Veröffentlichungsfrist)

auf der Homepage der Stadt Heitersheim 
unter nachfolgendem Pfad im Internet ver-
öffentlicht:
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www.heitersheim.de  /  Willkommen & 
Aktuelles  /  Bauleitplanverfahren
(https://www.heitersheim.de/herzlich-
willkommen/bauleitplanverfahren/).
 
Als andere leicht zu erreichende Zugangs-
möglichkeit werden alle Unterlagen inner-
halb der oben genannten Frist auch im Rat-
haus der Stadt Heitersheim, Hauptstraße 9, 
Flur im Erdgeschoss Haus B, 79423 Heiters-
heim, während der üblichen Dienststunden 
(Mo. - Fr. 8 bis 12 Uhr, Mo. und Di. 14 bis 16 
Uhr, Do. 14 bis 18 Uhr) öffentlich ausgelegt.
 
Folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen sind verfügbar und Bestandteil der 
ausgelegten Unterlagen:
 
•	 Umweltbericht mit integriertem Grün-

ordnungsplan und Ausgleichskonzept 
(Datenblatt Ökokontomaßnahmen) 
vom 24.10.2023 (Büro Freiraum- und 
LandschaftsArchitektur (Ralf Wermuth), 
Eschbach)

Diese Unterlagen enthalten die folgenden 
Arten umweltbezogener Informationen mit 
folgenden Darstellungen wesentlicher Aus-
wirkungen und Maßnahmen zur Minderung 
und zum Ausgleich dieser Auswirkungen:
1. auf die Flora und Fauna:

Informationen zu Art und Wert des Be-
stands und der Biotopfunktionen sowie 
zu den zu erwartenden Auswirkungen 
der geplanten Bebauung. Auswirkun-
gen und Maßnahmen zum Ausschluss 
von Verbotstatbeständen nach § 44 
BNatSchG zu „Vögel“ (mit Förderung 
von Schleiereulen und Turmfalken), 
„Fledermäuse“ (mit Schutzmaßnahmen 
zum Erhalt einer Baum-Leitstruktur), 
„Insekten“ und „Reptilien“

2. auf den Boden:
Informationen zu den Auswirkungen 
der Planung auf den Boden im Hinblick 
auf den Verlust natürlicher Bodenfunk-

tionen durch Versiegelung (natürliche 
Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper 
im Wasserkreislauf, Filter und Puffer ge-
genüber Schadstoffen). Informationen 
zu den außerhalb des Geltungsbereichs 
durchzuführenden Ausgleichsmaßnah-
men. Informationen zu allgemeinen 
Bodenschutzmaßnahmen

3. auf die Landschaft:
Informationen über die Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes als Folge 
der künftigen Bebauung. Information 
zur Grüngestaltung des Geltungsbe-
reichs durch Begrünungsmaßnahmen

4. auf das Klima:
Informationen über die prognostiziert 
geringe Beeinträchtigung des Lokalkli-
mas durch zusätzliche Flächenversiege-
lung. Informationen zu Maßnahmen zur 
Minderung der Belastungswirkungen 
durch Begrünung im Plangebiet und 
Ausgestaltung der Gebäude (z.B. Dach-
begrünung)

5. auf den Menschen:
Informationen zur Lärmbelastung 
von Menschen im Gebiet und südlich 
davon in Form einer Beurteilung im 
Umweltbericht, in der Begründung und 
im Schallgutachten. Informationen zu 
Emissionen aus angrenzender landwirt-
schaftlicher Nutzung

6. auf das Wasser:
Informationen zum Schutzgut Grund-
wasser einschließlich Niederschlagsver-
sickerung und Oberflächenwasser

7. auf Kulturgüter:
Informationen zu potenziellen Be-
einträchtigungen von Kulturgütern 
(denkmalgeschützten Gebäuden) im 
Plangebiet sowie über Maßnahmen zur 
Minderung dieser Beeinträchtigungen
Informationen zum externen Ausgleich 
für Eingriffe in das Schutzgut „Arten und 
Biotope“ sowie (schutzgutübergreifend) 
das Schutzgut „Boden“ im Bereich des 
Waldrefugiums „Heitersheim“ am Rhein.

•	 Artenschutzfachliche Potenzialab-
schätzung vom 06.07.2022 (Büro Frei-
raum- und LandschaftsArchitektur (Ralf 
Wermuth), Eschbach)
Informationen zur geringen Betroffen-
heit derzeit intensiv genutzter landwirt-
schaftlicher Flächen, zu potenziellen 
Brutstätten für Vögel und Fledermäuse 
sowie zum unwahrscheinlichen Vorkom-
men von Reptilien. Informationen zur 
zeitlichen Beschränkung von Gehölzro-
dungen und dem Einsatz fledermaus-
freundlicher Beleuchtungsmittel.

 
•	 Schalltechnische Untersuchung vom 

August 2023 (Büro Fichtner Water&Trans-
portation, Freiburg)
Prognose und Beurteilung der Lärmein-
wirkung auf die schutzbedürftige Nach-
barschaft, insbesondere die südlich gele-
gene Wohnbebauung.

 
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen 
sind auch die nach Einschätzung der Ge-
meinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen:
•	 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

– FB 410 Baurecht und Denkmalschutz, 
Stellungnahme vom 29.11.2022: Bitte um 
Konkretisierung der verkehrstechnischen 
Lage, Bitte um Prüfung der lärmintensi-
ven Nutzung in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu einem Wohngebiet.

•	 Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald – FB 420 Naturschutz, Stellungnah-
me vom 29.11.2022: Bitte um Umsetzung 
dargestellten Vermeidungs-/Minimie-
rungsmaßnahmen aus der Artenschutz-
fachlichen Potenzialabschätzung und 
Berücksichtigung im Umweltbericht, 
Anforderungen an Baumpflanzungen 
und Sicherungsmaßnahmen des Wal-
nussbaums, Bitte um Anpassung der 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz und um ver-
tragliche Sicherung der Ausgleichsmaß-
nahmen

•	 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
– FB 430/440 Umweltrecht / Wasser und 
Boden, Stellungnahmen vom 29.11.2022: 
Forderung Bodenschutzkonzept, Bitte 
um Anpassung der Bodenbewertung und 
Berücksichtigung der Hinweise zu Boden-
beeinträchtigungen, Wunsch nach Dach-
begrünung und versickerungsfähigen 
Belägen, Aussagen zur Niederschlags-
wasserbeseitigung und möglichen Über-
flutungen.

•	 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
– FB 450 Gewerbeaufsicht, Stellungnah-
me vom 29.11.2022: Prüfung des Erdmas-
senausgleichs und der Aushubverwer-
tung bzw. ggf. Entsorgung, Hinweis auf 
Nutzungskonflikt mit der Nachbarschaft 
und Bitte um Prüfung der Lärmsituation 
inkl. Verkehrslärm.

•	 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
– FB 530 Wirtschaft und Klima, Stellung-
nahme vom 29.11.2022: Kombination aus 
Dachbegrünung und solarer Nutzung 
wird begrüßt, Hinweis auf Klimawande-
lanpassung.
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•	 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – 
FB 580 Landwirtschaft, Stellungnahme vom 
29.11.2022: Hinweis auf Bodenfunktionen 
und die Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen, Zustimmung zum Vorhaben, 
wenn angrenzende Landwirtschaft keine 
Nutzungseinschränkungen erfährt.

•	 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau, Stellungnahme vom 21.11.2022: 
Hinweis auf Geotechnik, Empfehlung Bo-
denschutzkonzept, Hinweis auf Lage im 
Heilquellenschutzgebiet.

Während der Veröffentlichungsfrist können 
Stellungnahmen bei der Stadt Heitersheim 
abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
sollen elektronisch übermittelt werden (z.B. 
E-Mail), können aber bei Bedarf auch auf an-
derem Weg (z.B. schriftlich oder zur Nieder-
schrift) abgegeben werden. Da das Ergeb-
nis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können.
 
Heitersheim, den 03.11.2023
gez. Christoph Zachow
Bürgermeister
 

Landratsamt  
Breisgau- 
Hochschwarzwald
-untere Flurbereinigungsbehörde-
Öffentliche Bekanntmachung
vom 24.10.2023

Flurbereinigung Müllheim-Rheintal (DB)
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
-untere Flurbereinigungsbehörde-
 
Wahl des Vorstands der Teilnehmergemein-
schaft
der Flurbereinigung Müllheim-Rheintal 
(DB)

1. Die Grundstückseigentümer und die Er-
bbauberechtigten im Flurneuordnungs-
gebiet - Teilnehmer - sowie sonstige 
Interessierte werden zur Wahl des Vor-
stands auf Mittwoch, den 29.11.2023   
in die Gemeindehalle von Müll-
heim-Hügelheim (Am Schulplatz 2, 
79379 Müllheim-Hügelheim), 19:00 
Uhr eingeladen.

2. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird 
hiermit gemäß § 21 Abs. 1 FlurbG auf 5 
(fünf) festgesetzt. Für jedes Mitglied ist 
gemäß § 21 Abs. 5 FlurbG ein Stellvertre-
ter zu wählen. Nach § 2 des bad.-württ. 
Ausführungsgesetzes zum FlurbG (AG-
FlurbG) muss mindestens 1 Mitglied des 
Vorstands und 1 Stellvertreter aus dem 
Kreis derjenigen gewählt werden, die 
am Flurneuordnungsverfahren nicht 
beteiligt sind.

3. Der Vorstand führt die Geschäfte der 
Teilnehmergemeinschaft. Er soll das 
Vertrauen der Teilnehmer besitzen. Es 
liegt daher im Interesse aller Teilneh-
mer, sich an der Wahl zu beteiligen.

4. Wahlberechtigt sind die Teilnehmer 
(§§ 21 Abs. 3, 10 Nr. 1 FlurbG). Wenn sie 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder nicht voll geschäftsfähig 
sind, steht das Wahlrecht den gesetz-
lichen Vertretern zu. Bevollmächtigte 
haben sich durch schriftliche Vollmacht 
auszuweisen.

5. Jeder im Wahltermin anwesende Teil-
nehmer hat insgesamt jeweils nur je 
1 Stimme für jedes zu wählende Vor-
standsmitglied und jeden Stellvertre-
ter, selbst wenn er als Eigentümer und 
zugleich als Miteigentümer am Flur-
neuordnungsverfahren beteiligt ist. 
Nur eine Stimme hat auch der Bevoll-
mächtigte, auch wenn er selbst zugleich 
Teilnehmer ist oder mehrere Teilneh-
mer vertritt. Bruchteilsgemeinschaften 
(Miteigentümer) und Gesamthandsge-
meinschaften (z.B. Erbengemeinschaf-
ten) haben jeweils nur 1 Stimme ge-
meinschaftlich.

6. Wählbar ist jeder Volljährige, auch wenn 
er nicht Teilnehmer am Flurneuord-
nungsverfahren ist. Die Bewerbung von 
Frauen ist besonders erwünscht.

Wahlvorschläge können bis zum 
24.11.2023 schriftlich bei der Gemein-
samen Dienststelle Flurneuordnung, 
Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg im 
Breisgau, oder per E-Mail an flurneuord-
nung@lkbh.de eingereicht werden. Es 
sind aber auch Personen wählbar, die 
nicht auf einem Wahlvorschlag stehen. 
Ein Satzungsentwurf gemäß den gesetz-
lichen Vorgaben wird ab 08.11.2023 im 
Rathaus in Müllheim im Markgräflerland, 
Bismarckstraße 3, 79379 Müllheim im 
Markgräflerland zur Einsicht ausgelegt.

Zusätzlich kann diese Bekanntmachung mit 
Satzungsentwurf auf der Internetseite des 
Landesamts für Geoinformation und Lan-
dentwicklung im o. g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/4940) eingesehen werden.
 
Freiburg im Breisgau, den 24.10.2023
gez. Faller (LFB)

Aus dem Gemeinderat

In der Gemeinderatssitzung vom Diens-
tag, 24. Oktober 2023 wurden nachste-
hende Beschlüsse gefasst sowie Mitteilun-
gen bekannt gegeben: 
1. Änderung des Gesellschaftsvertra-

ges der badenova AG & Co. KG
Als Gesellschafterkommune der Bade-
nova stimmte der Gemeinderat mehr-
heitlich der Neufassung des Gesell-
schaftervertrages der badenova AG & 
Co. KG zu. 

2. Erlass einer Katzenschutzverord-
nung 
Nachdem es auch in Heitersheim an 
mehrere Stellen Probleme mit Katzen 
gibt, hat der Gemeinderat, wie zuvor 
etliche andere Gemeinden auch, dem 
Erlass einer Katzenschutzverordnung 
mehrheitlich zugestimmt. Diese ver-
pflichtet die Halter von freilaufenden 

Katzen, diese kastrieren und mittels Mi-
krochip oder Ohrtätowierung registrie-
ren zu lassen. 

3. Bebauungsplan "Baumhaus-Lodges" 
der Stadt Staufen auf Gemarkung 
Wettelbrunn (ehem. NATO-Tanklager 
zwischen Heitersheim und Gallen-
weiler);
Die Eigentümer des Geländes des 
ehem. NATO-Tanklagers am Oberen 
Gallenweilerweg (Gemarkung Stau-
fen-Wettelbrunn) möchten dieses für 
naturnahe touristische Zwecke nach-
nutzen. Die Stadt Staufen stellt hierfür 
gerade den Bebauungsplan „Baum-
haus-Lodges“ auf. Der Gemeinderat 
hat diese geplante touristische Nach-
nutzung einstimmig begrüßt und eine 
Stellungnahme zum Bebauungsplan-
verfahren beschlossen. 

4. Bebauungsplan und örtliche Bauvor-
schriften "Feuerwehr und Bauhof" 
1. Billigung des Entwurfs des Be-

bauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften "Feuerwehr und 
Bauhof" 

2. Behandlung der Stellungnahmen 
aus der frühzeitigen Beteiligung

3. Beschluss zur Durchführung der 
Offenlage

Der Gemeinderat hat einstimmig den 
Entwurf des Bebauungsplans und der 
örtlichen Bauvorschriften „Feuerwehr 
und Bauhof“ am Unteren Gallenwei-
lerweg gebilligt, die eingegangenen 
Stellungnahmen der frühzeitigen Betei-
ligung abgewogen und die Offenlage 
des Bebauungsplans beschlossen. 

5. Antrag der GRÜNEN-Fraktion nach § 
34 GemO vom 23.06.2023 auf Förde-
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rung von Balkonsolar- und Photovol-
taik-Dachanlagen
Der Gemeinderat hat nach einer aus-
führlichen Diskussion mehrheitlich 
(7 JA-Stimmen, 12 Gegenstimmen) 
den Antrag der GRÜNEN-Fraktion auf 
Einführung eines städtischen Förder-
programms für Privatpersonen zur 
Förderung von Balkonsolaranlagen, 
Photovoltaik-Dachanalage (die über 
die 60%-Dachbelegung hinausgehen) 
und Batteriespeichern mit einem jähr-
lichen Fördervolumen von rd. 130.000 
€ abgelehnt.

 
6. Neufassung der Satzung über die Er-

hebung der Hundesteuer 
Der Gemeinderat hat mehrheitlich (14 
JA-Stimmen, 5 Gegenstimmen) die 
Neufassung der Hundesteuersatzung 
mit einer Anpassung der Steuersätze 
beschlossen. Ab 2024 beträgt die Hun-
desteuer somit für den ersten Hund 120 
€ im Jahr und für jeden weiteren Hund 
240 €. Kampfhunde werden künftig mit 
744 € im Jahr besteuert.

7. Feststellung der Jahresrechnung 
2018 der Stadt Heitersheim
Nachdem im Juli 2023 vom Gemeinde-
rat die Eröffnungsbilanz der Stadt Hei-
tersheim zum 01.01.2018 beschlossen 
wurde, konnte nun der erste Jahresab-
schluss auf dieser Basis zum 31.12.2018 
beschlossen werden. Der Gemeinderat 
hat einstimmig die Jahresrechnung 
2018 sowie die Bilanz zum 31.12.2018 
festgestellt.

 
8. Feststellung des Jahresabschlusses 

2021 des Versorgungsbetriebes der 
Stadt Heitersheim
Der Gemeinderat hat einstimmig den 
Jahresabschluss 2021 für den Eigen-
betrieb "Versorgungsbetrieb der Stadt 
Heitersheim" festgestellt.

 
9. Einwerbung und Annahme von Spen-

den und Schenkungen zur Aufgabe-
nerfüllung 2.+3. Quartal 2023
Der Gemeinderat hat einstimmig der 
Annahme der im 2.+3. Quartal 2023 ein-
gegangenen Spenden i. H. v. insgesamt 
7.900,79 € zugestimmt.

10. Mitteilungen und Verschiedenes
Bürgermeister Christoph Zachow teilte 
mit, dass
•	 die Freiburger Sportfischer sich auf 

Grund der langen Trockenheit nun 
doch gegen die Fischereipacht im 
Sulzbach entschieden haben. Ab 
01.01.2024 ist der Sulzbach somit 
nicht mehr verpachtet.

•	 am 31.10.2023 um 19.00 Uhr der Emp-
fang für die Deutsche Weinprinzessin 
Jessica Himmelsbach im Bürgersaal 
stattfindet, wozu die Bevölkerung 
recht herzlich eingeladen ist.

 
Die Beschlüsse sowie die Tagesordnung 
und die Beratungsunterlagen finden Sie zur 
öffentlichen Einsichtnahme auch online im 
Ratsinformationssystem (RIS) der Stadt Hei-
tersheim unter 

www.heitersheim.de/lokalpolitik/
gemeinderat/ratsinfosystem-ris

oder direkt unter 
https://heitersheim.ris-portal.de.

Wochenmarkt

Wochenmarkt am Lindenplatz • samstags von 08:00 - 12:00 Uhr 
Wir freuen uns wieder auf:

•	 Obsthof Ruh mit  Äpfeln, Birnen, Eier, Kartoffeln, Apfelsaft
•	 Weltladen Nadelöhr
•	 Bächlehof Ballrechten  mit Obst, Gemüse, Salate, Backwaren
•	 Bernd Fleck  mit Tiroler Wurstwaren und Käse
 
Zusätzlich Metzgerei Verkaufsstellen:

•	 Donnertag, 9:00 - 12:30 Uhr, am Lindenplatz, Metzgerei Durst, Münstertal
•	 Freitag, 15:00 – 18:00 Uhr, bei Bäckerei Heitzmann, Metzgerei Stiegeler, Münstertal

            DIE BRÜCKENBAUER            DIE BRÜCKENBAUER

Wir kaufen für Sie ein!
Für alle Mitbürger/Innen, die zu Hause 
bleiben wollen oder müssen, bietet die 
Stadtverwaltung zusammen mit den 
Brückenbauern einen Einkaufsdienst an.
 
Die Fahrer/innen holen an der Wohnungs-
tür Ihren Einkaufszettel und genügend 
Euros ab, fahren zum gewünschten Ge-
schäft und stellen dann die gekauften 
Waren mit Beleg und Restgeld vor Ihrer 
Wohnungstür ab.

Gerne fahren wir Sie auch zum gewünsch-
ten Geschäft, wenn Sie selbst einkaufen 
möchten, und bringen Sie auch wieder 
nach Hause.
 
Wir fahren für Sie am Dienstagvormit-
tag und am Freitagnachmittag.
 
Melden Sie bitte Ihre Einkaufswünsche am 
Vortag bei H.P. Joswig unter Tel. 695658 
an, auch auf dem Anrufbeantworter.

Nutzen Sie bitte diesen für Sie kosten-
losen Service!
 
Der Einkaufsdienst sucht dringend wei-
tere Fahrer/innen, die ein- bis zweimal 
pro Monat für die Mitbürger/innen ein-
kaufen. Bitte melden Sie sich direkt bei 
H.P. Joswig, Tel. 695658.
 
Christoph Zachow Hans Peter Joswig 
Bürgermeister  Brückennauer
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50 Jahre Gemeindetag  
Baden-Württemberg:
Städte und Gemeinden fordern Reali-
tätssinn und mehr kommunale Selbst-
verwaltung

„Kommunen sind die gelebte Brand-
mauer gegen extremistische und antide-
mokratische Entwicklungen“

Die Mitgliederversammlung und Kom-
munalpolitische Kundgebung des Ge-
meindetags Baden-Württemberg fand am 
26.10.2023 unter Mitwirkung von Minister-
präsident Winfried Kretschmann MdL in Vil-
lingen-Schwenningen statt. Am Nachmit-
tag diskutierten Prof. Dr. Stephan Harbarth, 
Präsident des Bundesverfassungsgerichts 
und Thomas Strobl, Stellvertretender Minis-
terpräsident und Minister des Inneren, für 
Digitalisierung und Kommunen mit Präsi-
dent Steffen Jäger zur Rolle der Kommunen 
in der Demokratie.
 
„Die Städte und Gemeinden und ihre Selbst-
verwaltungshoheit bilden ein kräftiges Fun-
dament, um tragfähige Lösungen für die Zu-
kunft zu finden“, so Gemeindetagspräsident 
Steffen Jäger in seiner Rede bei der Kommu-
nalpolitischen Kundgebung des Gemeinde-
tags, mit der in diesem Jahr auch das 50 jährige 
Bestehen des mitgliederstärksten Kommuna-
len Landesverbands gefeiert wurde.
 
Der Leitgedanke einer kommunalen Inter-
essensvertretung sei, so Jäger, die Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung. „Auch 
im modernen 21. Jahrhundert ist der Ge-
danke, einer starken kommunalen Selbst-
verwaltung noch immer der Grundanker 
unserer Demokratie.“
 
Der Gemeindetagspräsident betonte die 
Notwendigkeit für einen Veränderungspro-
zess. „Die Menschen verlieren zusehends 
den Glauben in den Staat.“ Gründe dafür 
seien neben der Dauerkrisen auch die staat-
liche Überregulierung. „Die Zeiten von zu-

Smart-Phone-Sprechstunde 
Samstag, 04.11. von 10.00 – 12.00 Uhr
Jugendzentrum bei der Malteserhalle
 
Verkehrssicherheit im Alter
Vortrag der Polizei
Mittwoch, 08.11., 15.00 Uhr
Seniorenwohnanlage Klausengasse 1
 
TVH Seniorengymnastik
Montags, 15.00 – 16.00 Uhr
Malteserhalle Sporteingang

DRK Seniorengymnastik 
Montags, 15.30 – 16.30 Uhr
Sporthalle Johanniterschule
 
Lauftreff 55 plus
Donnerstags, 9.00 Uhr
Parkplatz Villa urbana
 
Bewegungstreff im Freien 
Freitags, 16.30 – 17.00 Uhr
Schulhof Johanniterschule

Gemeinschaftsgarten
Montag - Samstag ab 14.00 Uhr
Treffpunkt: Pavillon
 
55 plus Einkaufsfahrdienst
Dienstag und Freitag
Anmeldung Tel.: 695 658
 
Mitmachen lohnt sich, kommen Sie 
einfach vorbei!
 
Die Brückenbauer

Mitteilungen

Brauchen Sie ein 
größeres oder  
kleineres Abfallge-
fäß für Restabfall?
Die Abfallwirtschaft des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald informiert:

Wenn Sie im nächsten Jahr ein Restabfallge-
fäß mit einem größeren oder kleineren Volu-
men benötigen, bitten wir Sie bis spätestens 
17.11.2023 einen entsprechenden Antrag ein-
zureichen. 

Bitte vermerken Sie auf dem Bestellformular, 
zu welchem Zeitpunkt – ab sofort oder zum 
01.01.2024 - der Änderungswunsch durchge-
führt werden soll.
 
Nach diesem Termin ist es uns aus logisti-
schen Gründen leider nicht mehr möglich, 
den Austausch der Restabfallbehälter zum 
Jahresanfang 2024 zu gewährleisten.
 
Änderungsanträge und Informationen er-
halten Sie über die Gemeindeverwaltung 
und über die Homepage des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald 
(www.LKBH.de/alb).

Den Antrag können Sie bei der Gemein-
deverwaltung abgeben oder direkt an die 
Abfallwirtschaft des Landkreises senden 
(Kontaktdaten siehe unten). 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für 
Fragen und Informationen gerne zur Verfü-
gung.

Unsere Kontaktdaten: 
Abfallwirtschaft 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, 
Stadtstr. 2, 79104 Freiburg, 
gebuehreneinzug@LKBH.de, 
Telefon 0761 2187-8844, 
Fax 0761 2187-8899

RVF bietet Deutschland-Ticket 
JugendBW an
•	 Abo für alle jungen Menschen startet 

zum 1. Dezember 2023
•	 Es ersetzt das landesweite Jugendti-

cket

Zum 1. Dezember 2023 gibt es in Ba-
den-Württemberg eine vergünstig-
te Variante des Deutschland-Tickets 
für junge Menschen. Auch der Regio- 
Verkehrsverbund Freiburg (RVF) wird das 
Deutschland-Ticket JugendBW anbieten.

Junge Menschen unter 27 Jahren können 
mit dem neuen Deutschland-Ticket Ju-
gendBW dann im gesamten öffentlichen 
Nahverkehr in ganz Deutschland fahren. Es 
ist als bequemes Abo erhältlich. Das D-Ti-
cket JugendBW wird 30,42 pro Monat Euro 
kosten (365 Euro pro Jahr). Die Beiträge für 
das Abo werden monatlich abgebucht. Im 
RVF-Gebiet – dazu gehören die Stadt Frei-
burg sowie die Landkreise Emmendingen 
und Breisgau-Hochschwarzwald – gibt es 
teilweise Zuschüsse zur Schülerbeförderun-
gen oder für Leistungsempfänger, Drittes 
Kind usw. Wer diese Zuschüsse zusätzlich 
erhalten will, braucht auf jeden Fall eine 
Bescheinigung der Schule oder Ausbil-
dungsstätte. Dadurch kann das D-Ticket  
JugendBW jedoch nochmals günstiger wer-
den. Studierende bezahlen grundsätzlich 
30,42 Euro. Auf rvf.de finden Interessierte 
einen Rechner, der den konkreten Preis des 
D-Ticket JugendBW ausgibt.

Im RVF ersetzt das neue Ticket das bisheri-
ge RVF JugendTicketBW: alle Eigenschaften 
des Tickets bleiben gleich; einzige Ausnah-
me: es ist nun Deutschland-weit im Nahver-
kehr gültig.
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sätzlichen Standards, Rechtsansprüchen 
und staatlichen Leistungszusagen müssen 
vorbei sein. Es geht um eine gute und nach-
haltige Zukunft unseres Landes.“ Dazu sei 
eine gesamtstaatliche Fokussierung auf das 
Wesentliche notwendig.

Jäger betonte, die mit dem Land verabrede-
te Entlastungsallianz als auch der neue Nor-
menkontrollrat BW könnten erste Schritte 
für eine notwendige Aufgaben- und Stan-
dardkritik sein.
 
Der Gemeindetagspräsident machte deut-
lich: „Egal ob wir die aktuelle Situation um 
die Aufnahme geflüchteter Menschen, das 
Gelingen der Energie- und Wärmewende, 
die Mobilitäts- und Verkehrswende, den 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in 
der Grundschule ab 2026/27 oder den Ziel-
konflikt Fläche beleuchten, müssen wir fest-
stellen: Gesetzlicher Anspruch und kommu-
nale Wirklichkeit klaffen auseinander. Allein, 
weil die notwendigen finanziellen, perso-
nellen oder infrastrukturellen Ressourcen 
nicht verfügbar sind.
 
Es sollte eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit sein: Politik kann nicht die Grund-
rechenarten überwinden. Und daher muss 
gelten: Wer eine Leistung zusagt, der muss 
auch gewährleisten, dass diese Leistungen 
dauerhaft erbracht werden kann.“
 
Jäger appellierte an die anwesenden Parla-
mentarier aus Europa, Bund und Land: „Alle 
demokratischen Kräfte, die in diesem Land 
Verantwortung tragen, müssen die Sorgen 
der Menschen ernst nehmen. Wer popu-
listischen, extremistischen und antidemo-
kratischen Kräften die Stirn bieten will, der 
muss die Realitäten ernst nehmen. Zu dieser 
Realität gehört offen zu bekennen, wo die 
Grenzen des staatlich Leistbaren liegt.“

Die Städte und Gemeinden dürften nicht 
stetig weiter überfordert werden. Stattdes-
sen brauche es eine konsequente Anpas-
sung der staatlichen Leistungsversprechen 
auf das tatsächlich Leistbare. Nur so könne 
das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des 
Staates wieder gestärkt werden. Dazu brau-
che es aber auch eine Rückbesinnung auf die 
Kommunale Selbstverwaltungshoheit. „Die 
Kommunen sind in ihrer Überparteilichkeit, 
in ihrer Bürgernähe und ihrer nüchternen 
Sachorientierung die gelebte Brandmauer 
gegen extremistische und antidemokrati-
sche Entwicklungen. Unsere Kommunen 
sind damit das Fundament für die Zukunft 
unserer Demokratie und unseres Landes.“
 
Hintergrund:
Zum 1. Januar 1973 schlossen sich der 
Verband Badischer Gemeinden und der 
Württembergische Gemeindetag zusam-
men und bilden seither den kommunalen 
Landesverband für kreisangehörige Städte 
und Gemeinden. Kommunale Interessen-
vertretung gibt es seit über 100 Jahren in 
Baden-Württemberg.

Landratsamtes 
Breisgau-Hoch-
schwarzwald informiert:
Schnittkurse des Lehr- und Versuchs-
gartens für Obstbau
Der Lehr- und Versuchsgartens des Fachbe-
reichs Landwirtschaft des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald bietet im No-
vember und Dezember zwei Schnittkurse an.
Vom 23. bis 25. November 2023 geht es im 
Schnittkurs Streuobst um das Schneiden 
von Bäumen aller Obstarten und Baum-
formen wie Halb- und Hochstamm in Gär-
ten und auf Obstwiesen. Der Theorieteil 
am Donnerstag, 23. November, findet von 
18:00 bis 21:00 Uhr in der Außenstelle des 
Landratsamtes am Europaplatz in Breisach 
statt. Die Praxistage am Freitag, 24. Novem-
ber, von 09:00 bis 16:00 Uhr und am Sams-
tag, 25. November, von 09:00 bis 13:00 Uhr 
werden dann in Gärten und Obstwiesen der 
Teilnehmer durchgeführt. Referenten sind 
Hansjörg Haas, Stefanie Lapcik, Stephan 
Schätzle und Tobias Schneider. Die Teilnah-
megebühr beträgt 100 Euro. Der Anmelde-
schluss ist am 15. November 2023
Verbindliche Anmeldungen bitte beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, 
Fachbereich Landwirtschaft, Telefon 0761 
2187-9580, oder per E-Mail an landwirt-
schaft@lkbh.de. Nach erfolgter Anmeldung 
erhalten die Teilnehmer eine Rechnung, das 
genaue Programm und weitere Einzelhei-
ten über den Ablauf der Kurse.
Pflanzenschutz - Sachkundelehrgang 
für Landwirte
Das Pflanzenschutzgesetz schreibt vor, dass 
alle Personen, die beruflich Pflanzenschutz-
mittel anwenden oder verkaufen, sachkun-
dig sein müssen.
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald, Außenstelle Breisach bietet folgen-
den Basislehrgang „Sachkundenachweis 
Pflanzenschutz“ in online an. Der Lehr-
gang umfasst diverse Unterrichtsabende 
und schließt mit einer Prüfung ab.
 

Lehrgang Terminplan Prüfung

Landwirte
(Ackerbau, 
Grünland,
Obstbau, 
Gemüsebau)
von 19:00–
22:00 Uhr

05.12.2023
11.12.2023
14.12.2023
08.01.2024
10.01.2024
15.01.2024

23.01.2024

 
Die Lehrgangs- und die Prüfungsgebühr be-
tragen jeweils € 40,- (zusammen € 80,-).
Interessierte Personen sollten sich mit Namen, 
Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort um-
gehend beim Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Fachbereich Landwirtschaft, 
per email landwirtschaft@lkbh.de anmelden. 
Nach ihrer Anmeldung wird ihnen ein Link für 
die Kursteilnahme zugesandt.
Weitere Auskünfte erteilt für den Lehrgang 
in Breisach, Pflanzenproduktionsberater Ra-
phael Maurath 0761 2187-5823.

Lichtschimmer – 
Angebote für  
Trauernde
Trauer-Frühstück
Beisammen sein, dem Unaussprechlichen 
Worte geben oder gemeinsam Schweigen. 
Dabei in Gemeinschaft ein Frühstück ge-
nießen. Wir laden Sie ein, immer am ersten 
Samstag im Monat sich in geschützter At-
mosphäre auszutauschen, hören, wie an-
dere ihren Trauerweg gestalten und teilen, 
was gerade bewegt.
Ort: Altes Spital, Spitalstraße 33, Staufen i. 
Br.
Nächster Termin: 04.11.2023 10:00 Uhr – 
11:30 Uhr
 
Alle Termine und weitere Informationen 
unter 
www.trauerbegleitung-lichtschimmer.de

Fachvortrag  
Arbeitskreis "Pfle-
ge und psychische 
Erkrankung"
Zusammen der Angst das Gewicht nehmen 
Netzwerke knüpfen, Teilhabe stärken, am 
09.11.2023 um 19:30 Uhr Einlass 18:30 Uhr,
Prof. Dr. phil. Fabian Frank Prorektor für For-
schung und Transfer, Evangelischen Hoch-
schule Freiburg,

im Josefshaus/Ratssaal, Bad Krozingen, Bas-
lerstraße 1, Eintritt frei.

Stromspar-Check
einfach Wärme, Wasser und Strom 
sparen
Die enormen Preissteigerungen für Strom 
und Gas treffen vor allem diejenigen, die 
ohnehin wenig haben. Wie Haushalte mit 
geringem Einkommen bei den Heizkosten 
und den Stromkosten sparen können, zei-
gen geschulte Stromsparhelferinnen und 
-helfer kostenlos vor Ort. Mit einem Frage-
bogen wird gecheckt: Wo wird der meiste 
Strom verbraucht? Wie wird Warmwasser 
erzeugt? Wie wird die Wohnung geheizt?
Nach der Auswertung folgt ein zweiter Be-
such – mit Energiespartipps und einer kos-
tenlosen Energiespar-Ausstattung im Ge-
päck: das können LEDs, ein Sparduschkopf 
oder ein Thermo-Hygrometer sein. Zusätz-
lich können die Haushalte 200 bis 300 Euro 
als Zuschuss für ein neues Kühlgerät erhal-
ten, wenn ein alter Stromfresser gegen ein 
sparsames Gerät getauscht werden soll.

Infos und Anmeldung:
Stromspar-Check Breisgau-Hochschwarz-
wald, Alois-Eckert-Str. 6, 79111 Freiburg
Tel. 0761/8965-459 oder per Mail: stromspar-
check@caritas-bh.de
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Kath. Kirchengemeinde
Heitersheim

Katholische Gottesdienste in der  
Seelsorgeeinheit HEITERSHEIM
Samstag, 4. November
18:00  Sulzburg
  Sonntagvorabendmesse (für Ger-

trud und Andreas Prinzbach)

Sonntag, 5. November
31. Sonntag im Jahreskreis
09:00  Ballrechten
 Messfeier
10:45  Heitersheim
 Messfeier
 
Dienstag, 7. November
17:30  Heitersheim
 Rosenkranz
18:00  Heitersheim
 Messfeier
 
Mittwoch, 8. November   
07:30  Ballrechten
 Rosenkranz
08:00  Ballrechten
 Messfeier
 
Donnerstag, 9. November   
17:00 Ballrechten
  St. Martins-Umzug, Beginn im 

Pfarrhof
20:00  Heitersheim
  Eucharistische Anbetung mit 

neuen Liedern, Musik und Stille
  (Jede/r kann kommen und gehen, 

so wie es gut tut)
 
Freitag, 10. November 
17:30  Heitersheim
 Rosenkranz
18:00  Heitersheim
  Messfeier (für ein besonderes An-

liegen)
 
Samstag, 11. November   
18:00  Heitersheim
  St. Martins-Umzug auf dem Schul-

hof der Johanniterschulen
18:00  Buggingen
  Sonntagvorabendmesse mit Er-

öffnung der Wunschsterneaktion, 
mitgestaltet von der Lobpreisband

Sonntag, 12. November
32. Sonntag im Jahreskreis
Zählung der Gottesdienstbesucherinnen 
und -besucher
09:00  Ballrechten
  Messfeier mit Eröffnung der 

Wunschsterneaktion
10:45  Heitersheim
  Messfeier mit Eröffnung der 

Wunschsterneaktion
 
Meditativer Tanz im Herbst 2023
Donnerstags von 18:00 – 19:30 Uhr im Pfarr-
saal Heitersheim, Johanniterstr. 74

09. November
Leitung: Monika Zettl
Veranstalter: Dekanatsfrauenseelsorge Brei-
sach-Neuenburg, Cornelia Reisch
Nähere und jeweils aktuelle Infos sind 
auf der Homepage www.dekanat-brei-
sach-neuenburg.de/Pastorale-felder-ziel-
gruppen/frauenseelsorge zu finden. Bitte 
schauen Sie dort jeweils vor dem Termin 
nach, falls wir kurzfristig Veranstaltungen 
absagen müssen.
 
Wunschsterneaktion 2023
Ganz herzlich laden wir in der Kirchenge-
meinde Heitersheim wieder zur  „Wunschs-
terneaktion“ ein. Gerade in diesem Winter, 
der für viele Familien und Einzelpersonen 
sehr schwer zu werden droht, liegt uns ein 
Zeichen der mitmenschlichen Wärme be-
sonders am Herzen.

In den Gottesdiensten am 11. und 12. No-
vember wird die Aktion eröffnet und ab 
diesem Zeitpunkt gibt es Wunschsterne in 
folgenden Kirchen: St. Bartholomäus in Hei-
tersheim, St. Erasmus in Ballrechten, St. Ma-
rien in Buggingen und in der evangelischen 
Kirche St. Cyriak in Sulzburg.
Wer also in der Adventszeit etwas Gutes tun 
möchte für Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aus dem Gebiet unserer Kirchengemeinde, 
die finanziell wenig Spielraum haben, kann 
sich einen Wunschstern in der jeweiligen 
Kirche holen. Auf jedem Stern steht ein kon-
kreter Weihnachtswunsch, der uns unter 
großer Diskretion von sozialen Einrichtun-
gen, Initiativen und Beratungsstellen ano-
nym übermittelt wurde.
So geht es: Sie suchen sich einen Stern aus, 
nehmen ihn mit, besorgen das gewünschte 
Weihnachtsgeschenk (oder einen Gutschein), 

verpacken es schön, fügen evtl. einen per-
sönlichen Gruß bei, kleben den Stern mit der 
Ziffer auf und stellen das Päckchen bis zum 1. 
Advent (03.12.) in der jeweiligen Kirche bei 
der Stellwand ab oder bringen es zu den Bü-
rozeiten ins Pfarrbüro Heitersheim bzw. ins 
evangelische Pfarrbüro Sulzburg. Wir brin-
gen die Päckchen zu den jeweiligen Einrich-
tungen, die sie dann an die entsprechenden 
Personen verteilen. Der Höchstbetrag für 
einen Wunsch beträgt 50 €.

Für Rückfragen steht Ihnen das Wunschs-
terne-Team gerne zur Verfügung: Cornelia 
Reisch, Christine Roth, Klara Klingele, Rita 
Löffler, Silvia Hess, Ulrike Feininger-Luy.
Falls Sie einen Wunschstern mitgenommen 
haben und das Geschenk nicht besorgen 
oder den Abgabetermin nicht einhalten 
können, rufen Sie bitte bei der Telefonnum-
mer an, die auf den Wunschsternen steht – 
das wäre uns eine große Hilfe. Vielen Dank!
 
Rückblick – Minis auf der Bowlingbahn
Am Samstag, 21. Oktober 2023 machten 
sich die Minis mit Pfarrer Patz und Gemein-
deassistentin Ronja Futterer auf den Weg 
nach Freiburg in den Bowlingpark. Das 
Wetter war super und der Zug sogar pünkt-
lich. Sobald die Bowlingschuhe angezogen 
waren, ging die Punktejagd los. Zwei Stun-
den lang bewiesen die Minis, dass sie nicht 
nur den Weihrauchkessel schwingen lassen 
können, sondern auch die Bowlingkugel. 
Anschließend ging es wieder mit dem Zug 
zurück nach Heitersheim und ein schöner 
Nachmittag mit viel Spaß ging zu Ende.
 
Tauftermine
Die Tauftermine der nächsten Monate fin-
den Sie auf unserer Homepage und im 
Pfarrblatt.
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montag 09:00 - 11:00 Uhr
 15:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr
Mittwoch ganztägig geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr
 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
Sie erreichen uns unter:
Tel.: 0 76 34 / 55 16 15
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-
heitersheim.de
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de

Die Agentur für Arbeit informiert:
Building a better working world
Am Donnerstag, 9. November, informiert Markus Schweizer von der Beratungsgesellschaft Ernst & Young über den Start in die Unterneh-
mensberatung. Die Veranstaltung beginnt um 18:15 Uhr im Kollegiengebäude 1, Hörsaal 1009, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, und 
dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Kirchliche Nachrichten
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Ökumenische Nachrichten

Ökumenisches Friedensgebet
Seit dem 24. Februar 2022 findet in ökume-
nischer Verbundenheit jeden Dienstag 
um 19.00 Uhr ein gemeinsames Gebet 
für den Frieden im evangelischen Gemein-
dezentrum in Heitersheim statt. Herzliche 
Einladung an alle, die Wege zum Frieden 
suchen. 

Auch das tägliche Glockengeläut der bei-
den Kirchen um 12.00 Uhr lädt ein, das Leid 
der Menschen zu bedenken und um Frieden 
zu beten. 
 

Evang. Kirchengemeinden
Heitersheim und Gallenweiler

Unsere Gottesdienste
Sonntag, 5.11.
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in 
Gallenweiler, Barbara Heuberger
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in 
Heitersheim, Barbara Heuberger
 
Sonntag, 12.11.
10.30 Uhr in Heitersheim, Vera J. Rosalowsky
 
Veranstaltungen im Gemeindezentrum 
Heitersheim:
Montag
19.15 Uhr Chorprobe
Dienstag
14.30 Uhr Handarbeits-Kreativ-Kreis
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
Mittwoch
14.30 Uhr Spielgruppe Eltern-Kind 
16.30 Uhr Konfirmanden-Kurs
Donnerstag
17.30 Uhr Sitzen in der Stille
Samstag
09.30 Uhr Frauen-treffen-Frauen

Spielgruppe 
Herzliche Einladung zu den Treffen Mitt-
wochnachmittags. Eine Gruppe beginnt 
um 14.00 Uhr, die zweite um 15.30 Uhr im 
Evang. Gemeindezentrum in Heitersheim 
für Kinder von 0 bis 5 Jahren mit ihren Be-
gleitpersonen.

Gesucht: Spielmaterial – Spielzeug für 
Kinder bis 5 Jahren - besonders gerne auch 
zum Toben (Matte, Kletterdreieck, Softball 
etc.). Einfach vorbeibringen! -- Noch Fra-
gen? Dann rufen Sie doch an! – Frau Hauber, 
Tel. 0151-11536552
 
 
Frauen treffen Frauen
Herzliche Einladung an alle interessierten 
Frauen zu einem stärkenden Frühstück und 
einer anschließenden Gesprächsrunde am 
Samstag, 11. November 2023  um 9.30 
Uhr ins Ev. Gemeindezentrum Heitersheim 
zum Thema  Antisemitismus

Bürozeiten Evangelisches Pfarramt
Dienstag, Mittwoch und Freitag  10-12 Uhr
Mittwoch  15-17.30 Uhr

Unterer Gallenweiler Weg 2, 
79423 Heitersheim
Tel:  07634 / 55 20 43
e-mail: Heitersheim@kbz.ekiba.de
Homepage: www.heitersheim.ekbh.de

Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: jederzeit 
nach telefonischer Vereinbarung
Email: barbara.heuberger@kbz.ekiba.de
Tel: 07634 / 55 20 45 oder 
mobil 0170 - 15 10 954
 
Pfadfinder Heitersheim:
Stamm Ignaz Balthasar Rink von Balden-
stein (I.B.R.V.B.)
Kontakt (Stammesführer Markus Ehle): 
info@ibrvb.de
Homepage: www.pfadfinder-heitersheim.de

Freie Christengemeinde
Heitersheim

Kreuzmattenstraße 6
Bibelwort  November 2023
Er allein bereitet den Himmel aus und 
Geht auf den Wogen des Meers. Er macht 
den Großen Wagen am Himmel und den 
Orion und das Siebengestirn und die  
Sterne des Südens. 
Hiob 9,8-9
 
Gottesdienst:
Sonntag, den 05.11.2023 um 10:30 Uhr
Kontakt: Sven Endörfer  Tel. 0176-32144777
Ralf Sitterle Tel. 07634-69381 
 
Männerabend: „Men4Jesus“
Donnerstag  09.1.2023  um 19:00 Uhr
Kontakt: Ralf Sitterle Tel.: 07634 / 69 38 1
 
Frauenabend
Themenabend:
Mittwoch 08.11.2023 um 19.00 Uhr
Kontakt: Bianca Sitterle Tel.: 07634 / 69 38 1
 
Christliche Pfadfinder
„Royal Rangers“
Kreuzmattenstraße 6 
Unsere Stammtreffs:
Jeden Samstag (außer in den Schulferien)
Von10:00 Uhr  bis  11:30 Uhr
Treffpunkt:
•	 Bei gutem Wetter treffen wir uns am Park-

platz des Sportzentrum Grunern.
•	 Bei schlechtem Wetter treffen wir uns in 

der Kreuzmattenstraße 6 Heitersheim.
Bei Interesse können Sie uns gerne Mobil 
oder per Mail kontaktieren.
 
Mädchen: ab 4 Jahren
Jungen: ab 4 Jahren
 
Ansprechpartner:
Martin Ortlieb

Aus den Schulen

Johanniterschule 
Heitersheim

Schulanmeldung zum Schulanfang 
2024/2025
Sehr geehrte Eltern,
die Anmeldung der Schulanfänger zur Ein-
schulung findet am:
Mittwoch, 22.11.2023 und Donnerstag, 
23.11.2023 in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr 
und von 13.00 – 15.00 Uhr
im Sekretariat der Johanniterschule Heiters-
heim, Grund- und Werkrealschule statt.
Schulanfänger, die einen Kindergarten in 
Heitersheim besuchen, erhalten das An-

meldeformular direkt dort. Bitte bringen Sie 
dieses ausgefüllt mit. Für Kinder, die nicht in 
Heitersheim in den Kindergarten gehen, lie-
gen entsprechende Formulare bereit. Bitte 
bringen Sie außerdem zur Anmeldung mit:
•	 die Bestätigung über die Teilnahme an 

der Einschulungsuntersuchung, Schritt 1
•	 den Impfausweis bzw. einen Masern-

schutznachweis
•	 Geburtsurkunde
Schulpflichtig sind die Kinder, die bis zum 
30. Juni 2024 das 6. Lebensjahr vollendet 
haben.

Soll Ihr Kind eine andere als unsere Schule 
besuchen? Dann bitten wir Sie ebenfalls um
Anmeldung bei uns als zuständige Schule. 

Wir werden dann alles Weitere veranlassen.
Falls Sie einen Platz in der Schulkindbetreu-
ung benötigen, finden Sie alle notwendigen
Informationen und die Unterlagen zur Vor-
anmeldung auf unserer Homepage.
Frau Seywald wird an beiden Anmeldetagen 
von 10.00 – 11.00 Uhr und am 22.11.2023, 
von 14.00 -15.00 Uhr vor Ort für Sie da sein.
Für Fragen oder fehlende Formulare kön-
nen Sie sich sehr gerne an das Sekretariat 
der Grundschule telefonisch oder per Mail 
wenden. (Frau Hamm: Tel. 07634-511212 oder 
hamm@johanniterschule-heitersheim.de)

Mit freundlichen Grüßen
gez. Sinja Grießer, 2. Konrektorin
Stellvert. Schulleitung
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Sportvereine 

HBL Heitersheim
www.handball-heitersheim.de

Am kommenden Wochenende finden fol-
gende Auswärtsspiele statt:

Samstag, 4.11.23
16:00 Uhr SG Maulburg/Steinen 2 
– HBL Herren 2
Nächster Heimspieltag 11.11./12.11.23

Ergebnisse vom letzten Wochenende
HBL D-Jugend – ESV Weil 8:31
HBL C-Jungs – Alem. Zähringen 19:36
HBL B-Jungs – HSG Konstanz 23:38
HBL Mädchen A – HG Müllh./Neuenb. 24:32
HBL Herren I – TV Todtnau I 38:16
HBL Herren II – SG Waldk./Denzl. II 37:12

Ausführliche Spielberichte auf der Home-
page www.handball-heitersheim.de oder 
auf facebook
--
HandBall Löwen Heitersheim Michael Ambs 
Sportwart

Kleinkaliber-
Schützenverein e. V.

2. Mannschaft weiterhin ungeschlagen 
in der Südbadenliga
Siege auch gegen Simonswäldertal und Ober-
kirch
Zwei weitere Siege am 2. Wettkampftag si-
cherten der 2. Luftgewehrmannschaft des 
KKSV einen Platz in der Spitzengruppe der 
Tabelle. Außer Heitersheim sind nur noch 
die Mannschaften aus Lauf und Brigachtal 
und Lauf ungeschlagen. Dies verspriucht 
einen spannenden weiteren Saisonverlauf.
Unerwartete viel Schwierigkeiten hatte die 
Mannschaft gegen Simonswäldertal. Jasmin 

Mischler traf auf einen ganz starken franzö-
sischen Schützen, der ihr mit starken 396 
Ringen keine Chance ließ. Als auch Laura 
Klaile zwar knapp aber doch mit 388:389 
Ringe ihren Punkt abgeben musste stieg 
der Puls des Trainers doch ganz beachtlich. 

Genauso knapp wie Klaile verlor, gewann 
aber Daniel Falk seinen Kampf mit 386:385 
Ringen. Ganz klar aber siegte Lena Beuten-
müller und stellte damit auf 2:2. Alles blickte 
nun auf Neuling Gideon Bibbo, der aller-
dings ganz schwach begann. Er fing sich 
aber mit einer 97er Serie in der 2ten Passe. 
Damit schloss er auf seinen Gegner auf und 
legte dann auch noch den entscheidenden 
Vorsprung nach zum 3:2 Sieg der Heiters-
heimer.

Ganz anders verlief der Wettkampf am 
Nachmittag gegen Oberkirch. Obwohl na-
hezu alle Heitersheim sehr schwach began-
nen, konnten die Gegner kein Kapital dar-
aus schlagen. 

Danach aber ließen die Heitersheimer nichts 
mehr anbrennen und Mischler mit 393, Falk 
mit 389, Beutenmüller mit 383 sowie Susan-
ne Schaldebach, für Bibbo ins Team gekom-
men, mit 386 Ringen besiegten ihre Gegner 
deutlich. 

So blieb es am Ende Klaile vorbehalten, den 
Siegpunkt zum 5:0 zu gewinnen, obwohl sie 
mit den erreichten 380 Ringen so gar nicht 
zufrieden war.

Erfreute Sieger; v.l. Jasmin Mischler, Daniel Falk, 
Laura Klaile, Susanne Schaldebach, Lena Beu-
tenmüler 

Turnverein Heitersheim
www.tvheitersheim.de

Außergewöhnliches Seminar
Am Samstag den 21.10.2023, fand im Dojo 
(Trainingsraum) der Judoabteilung des 
TV Heitersheim, ein spezielles Seminar für 
Übungsleiter:innen und Erzieher:innen, mit 
der Bezeichnung Bewegungspass statt. 

Den Teilnehmern, welche aus den Abteilun-
gen Judo und Turnen stammten, sowie eini-
gen Erzieherinnen der örtlichen Kindergär-
ten wurde gezeigt, wie man Kinder zu mehr 
Bewegung motivieren kann.

Klettern wie der Affe, Ballkontrolle wie der 
Seehund und Balancieren wie das Eichhörn-
chen. Kinder, im Alter von 2 bis 7 Jahren, 
erlernen spielerisch motorische Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die mit Tierbewegungen 
assoziiert werden. Die Übungen sind auf 
verschiedene Leistungsniveaus angepasst 
und die individuellen Fortschritte werden 
durch Drachensticker im eigenen Bewe-
gungspass festgehalten.

Das Programm wurde vom Amt für Sport 
und Bewegung in Stuttgart entwickelt und 
findet immer mehr Verbreitung in ganz Ba-
den-Württemberg. 

Über das Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald wurde dieses Projekt den 
örtlichen Vereinen vorgestellt und von dort 
werden auch die dazugehörenden Bewe-
gungstaschen gesponsert, welche kleinere 
Sportutensilien, wie eine Koordinationslei-
ter, beinhalten. Zum Abschluss gab es für 
jeden Teilnehmer eine Zertifikatsurkunde.

VHS 
Ballrechten-Dottingen

Vereinsmitteilungen

Vortrag: Vorsorgevollmacht, Patienten-
verfügung
Termin: Mo 20.11.2023 /18:30-20:00/8€

Vortrag: Erben und Vererben
Termin: Mo  27.11.2023 /18:30-20:30/8€

MALEREI  -  Entdecke deine Kreativität
Beginn: Freitag, 10.11.2023 /17:00-19:00  
Dauer:  5x2h /68€
Alle Veranstaltungen finden in der Sonn-
bergschule in Ballrechten statt.
Info und Anmeldung:

Mailto: vhs@ballrechten-dottingen.de
Fon: 07634 - 3500173

Das ausführliche Programm finden Sie 
unter: www.ballrechten-dottingen.de/
Gemeindeleben/Volkshochschule
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Musisch, kulturelle 
und soziale Vereine

AG Pro Heitersheim

"Montagssingen für Jedermann"
Montag, den 13.11.2023 um 19:00 Uhr
Ort: Gemeinschaftsraum der Senioren-
wohnanlage, Klausengasse 1 in Heitersheim
Musikalische Leitung: Herbert Ernst

 

Akkordeon-Orchester
Heitersheim e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Mittwoch, 29.11.2023, 20.00 Uhr, fin-
det in der Sulzbach-Straußi Heitersheim, 
die Mitgliederversammlung statt. Hierzu 
laden wir alle Mitglieder, Freunde und Inter-
essierte herzlich ein.
 
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 

Vorstand
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht der Schriftführerin
4. Bericht der Kassenwartin und der Kas-

senprüfer
5. Bericht der Dirigenten
6. Wahl des Wahlleiters und Antrag auf 

Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahlen
8. Wünsche, Anträge und Verschiedenes
Wünsche und Anträge der Mitglieder zur 
Tagesordnung können bis spätestens 
22.11.2023 schriftlich beim Vorstand ein-
gereicht werden.
 
gez.
Regina Steinebrunner
1. Vorstand

Bürgerverein
Gallenweiler e. V.

Türen und Fenster öffnen sich
...beim Dorf-Adventskalender in Gal-
lenweiler
Bald ist es wieder so weit und wir suchen 
liebe Mitmenschen, die Lust haben am Dor-
fadventskalender ein eigenes Fenster zu 
gestalten!
Wir freuen uns auch auf unsere Neubür-
ger, die gerne in unserer Dorfgemeinschaft 
aktiv mitmachen möchten, um viele nette 
Menschen im Dorf kennen zu lernen. Auch 
diejenigen, die bisher noch nie dabei waren, 
dürfen sich gerne zahlreich beteiligen.
Keine Angst, dies ist kein Wettbewerb, es 
ist einfach nur schön, wenn viele Menschen 

gemeinsam die besinnliche Adventszeit be-
gehen.
Für Infos und Terminfindung wenden Sie 
sich Bitte an Heike Kurzbach, 
Tel.: 07633/81444, oder 
Mail:gkurzbach@gmail.com

Deutsches Rotes Kreuz

Nächster Blutspendetermin:
Donnerstag, dem 09.11.2023
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Seefelder Winzerhalle, Betberger Str. 23
79426 BUGGINGEN
Jetzt Blutspendertermin online reservieren 
unter www.blutspende.de/termine

DRK-Senioren Ausflug mit  
ehrenamtlicher Betreuung
Karpfenessen im Restaurant „Schaefer-
hof“ in Kembs-Loechle: 16. und 18. No-
vember
Die Ehrenamtlichen der DRK-Seniorenar-
beit laden am Donnerstag, 16. November 
und am Samstag, 18. November (Wiederho-
lungsfahrt), zu einem Ausflug zum Karpfe-
nessen (Carpe frites) im Restaurant „Scha-
eferhof“ in Kembs-Loechle im Elsass ein. 
Im Preis von 19 Euro sind Fahrdienst und 
Betreuung inbegriffen. Die Teilnehmer wer-
den ab ca. 10 Uhr mit Kleinbussen des DRK 
direkt von zu Hause abgeholt. Anmeldung 
über die DRK-Servicezentrale: 
Telefon 07631/1805-0 oder 
E-Mail servicestelle@drk-muellheim.de.
 

Finde Deine Mitte - die 15 Ausdrucks-
formen des Qigong
Online-Kurs ab 6. November über 
BigBlueButton
Der DRK-Kreisverband Müllheim setzt den 
beliebten Qigong Online-Kurs ab Montag, 
6. November, über die Internet-Plattform 
BigBlueButton fort. Die Treffen finden wö-
chentlich montags von 19.30 bis 20.30 Uhr 
statt. Die Kursinhalte sind für Männer und 
Frauen jeden Alters geeignet, die gerne Qi-
gong kennenlernen oder nach einer Pause 
wieder zu Üben beginnen möchten. 

Qigong umfasst vielfältige, in China vor vie-
len Jahrhunderten entwickelte Übungen, 
die sich mit der Lebenskraft (Gesundheit, 
Wohlbefinden usw.) befassen Angeleitete 
Meditationen laden zum Innehalten ein. 
Benötigt werden: eine E-Mail-Adresse, ein 
Laptop oder Tablet bzw. Smartphone mit 
Kamera, ein ruhiger Platz zuhause, beque-
me Hosenkleidung und Socken. 

Der Online-Kurs umfasst fünf Kurseinheiten 
à 60 Minuten. Das DRK bittet zur Ermög-
lichung des Kursangebotes um Spenden 
der Teilnehmer. Nach der Anmeldung beim 
Roten Kreuz wird ein Link zugesandt über 

den man dann am Kurs teilnehmen kann. 
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail über die 
Servicestelle Seniorenarbeit des DRK-Kreis-
verbandes Müllheim e.V., 
servicestelle@drk-muellheim.de, oder 
telefonisch via 07631/1805-16.

Frauenverein
Heitersheim e. V.

Frauen-Kleidermarkt
Am vergangenen Samstag, den 21.10.2023 
fand in der Malteserhalle wieder der belieb-
te Frauen- Kleidermarkt, ausgerichtet vom 
Frauenverein Heitersheim e.V., statt.

An 100 Tischen wurden Damenkleidung 
sowie Schuhe und Accessoires angeboten.
Die Besucherzahlen waren mehr als erfreu-
lich und sowohl Aussteller als auch wir vom 
Verein waren sehr zufrieden.
Ein Highlight war, wie immer, das tolle Tor-
ten-/Kuchenbuffet, welches eine Rekordgrö-
ße erreichte - die einzige Beschwerde des Pu-
blikums war wegen der Qual der Wahl!

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen 
Torten-/Kuchenspendern und Helfern, die 
bei Auf- und Abbau sowie in der Küche ge-
holfen haben, bedanken!
VIELEN HERZLICHEN DANK!

Ohne die Unterstützung wäre eine Ausrich-
tung eines Kleidermarktes in dieser Form 
nicht möglich. Wir hoffen, auch in Zukunft, 
auf viele Helfer/-innen und Bäcker/-innen 
zählen zu dürfen!
Mit den Einnahmen unterstützt der Frauen-
verein die Heitersheimer Kindergärten und 
Kinder.

Auch bei den Ausstellern möchten wir uns 
wieder herzlich bedanken.
Viele spendeten am Ende des Kleidermark-
tes sehr großzügig Kleider und Schuhe an 
die "Kleiderkammer Hausen".
Danke dafür!

Der nächste Frauen-Kleidermarkt findet, 
nach jetziger Planung, am 09.03.2024 statt.
Wenn Sie Interesse an einem Tisch haben, 
können Sie sich in unseren E-Mail-Verteiler 
aufnehmen lassen.
Dafür schreiben Sie eine E-Mail an: 
frauen-heitersheim@gmx.de
Sie werden dann per E-Mail informiert, 
wann man sich genau anmelden kann - in 
der Regel etwa 4-6 Wochen vor dem Klei-
dermarkt.

Dankeschön an Franziska 
Kammerer
Wir haben den Kleidermarkt dazu genutzt 
ein großes Dankeschön an Franziska Kam-
merer für ihre Arbeit als 1. Vorsitzende seit 
2018 auszudrücken. In 2018 stand der Verein 
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kurz vor der Auflösung und ein komplett 
neuer Vorstand musste gefunden werden.  
Als erste Vorsitzende hat sich Frau Kam-
merer dieser Herausforderung gestellt und 
seitdem den Verein mit viel Herzblut und 
Engagement sehr erfolgreich geleitet. Auch 
wenn wir sie nicht mehr als Vorsitzende ge-
winnen konnten, erfreut es uns alle, dass sie 
auch weiterhin im Vorstand tatkräftig aktiv 
bleibt – wir danken Dir Franziska!

Ehemalige 1. Vorsitzende Franziska Kamme-
rer mit aktuellen 1. & 2. Vorsitzenden Vanessa 
Gutgsell und Sabine Peter 

Landfrauen 
Buggingen-Seefelden
mit Grißheim, Heitersheim und 
Hügelheim

Einladung zur Generalversammlung
Liebe Mitglieder,
hiermit laden wir euch ganz herzlich zu un-
serer Generalversammlung
am Donnerstag, 09.11.2023 um 19.30 Uhr 
in die LandFrauenstube in Seefelden sein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Tätigkeitsbericht
4. Rechenschaftsbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung 
und verbleiben bis dahin
 
gez. Regina Hunzinger und Martina Reinert
LandFrauen Buggingen-Seefelden mit Griß-
heim, Heitersheim und Hügelheim
 

Musik Heitersheim

Schwarzwaldverein
Staufen-Bad Krozingen e.V.

Traditionelle Dienstags-Wanderung 
mit dem Schwarzwaldverein
Am Dienstag, den 7. November findet die 
traditionelle 2-Stunden-Wanderung des 
Schwarzwaldvereins Staufen-Bad Krozin-
gen statt. Diese wird von Friedel Hunger 
durchgeführt. 

Treffpunkt ist um 10.00 Uhr an der St. Anna 
Brücke in Staufen. Bei der leichten, 6-8 Ki-
lometer langen Wanderung sind etwa 150 
Höhenmeter zu bewältigen. Die Mitnahme 
eines Getränkes wird empfohlen. 

Weitere Infos über 
Franz Hinek Tel. 07633 / 55 75 
und Friedel Hunger Tel. 07633 / 65 79.

Die perfekte Gelegenheit, unsere Region 
besser kennenzulernen. Wir freuen uns 
über viele Gäste.
 
Naturschutzpflege am Kaiserstuhl 
(Badberg)
Jedes Jahr ruft der Schwarzwaldverein Stau-
fen-Bad Krozingen zu einem Arbeitseinsatz 
am Kaiserstuhl auf. Unter Anleitung eines 
Naturschutzbeauftragten werden sensible 
Bereiche des Naturschutzgebietes Badberg 
enthurstet. 

Der Einsatz dauert etwa drei Stunden. Ar-
beitshandschuhe und robuste Kleidung 
sind empfehlenswert. Anschließend lädt 
der Schwarzwaldverein zum leckeren Ves-
per ein. Treffpunkt ist am Samstag, den 11. 
November um 09.00 Uhr am Badloch bei 
Oberbergen. Nach Absprache können Fahr-
gemeinschaften gebildet werden. 

Anmeldung und Infos bei Gerhard Munz 
unter Tel. 07633 / 1 36 86.

Wir hoffen auf viele motivierte Helfer und 
freuen uns schon sehr auf einen gemeinsa-
men, erfolgreichen Arbeitseinsatz für unse-
re schöne Region.

Tauschring e.V.

Nächste Woche ist wieder ein 
Tauschring-Treffen. 10. November, Don-
nerstag, ab 19 Uhr Im Falkenstein 11, 79219 
Staufen. 

Tauschgegenstände dürfen mitgebracht 
werden. geldlos – nachhaltig – umwelt-
freundlich – sozial – für alle. 

Mehr auf 
www.tauschring-muenstertal-staufen.de 
oder persönlich: 
Elisabeth Renkl 07636 787832 
und Günther Winterhalder 07633 50871 3

„Tukolere Wamu“
Gemeinsam für eine Welt e. V.

Wasser für ein ganzes 
Dorf: Das Bergdorf 
Agou Kebo Dogbadzi 
liegt nahe der Stadt 
Kpalimé im Südwes-
ten Togos. Es gab 
keine funktionieren-
de Wasserversor-
gung und das Wasser 
musste ins Dorf ge-
tragen werden. Der 
Bau einer Leitung von 
der Quelle bis zum 
Dorf und die Konstruktion eines Reservoirs 
waren erforderlich. 

Mit knapp 4.000 Euro und viel Arbeitskraft 
der Menschen vor Ort konnte das Projekt er-
folgreich umgesetzt werden. Bei der nächs-
ten Projektreise im November werden wir 
das Projekt in Togo besuchen.

Noch freie Plätze haben wir für die Projekt- 
und Begegnungsreise vom 14. bis 29.01.2024 
nach Uganda. Die Reise beginnt in Ruanda. 
Wer möchte kann im Südwesten Ugandas 
die letzten Berggorillas besuchen, aber es 
gibt auch interessante Alternativprogram-
me. Im Osten Ugandas können wieder meh-
rere Projekte von Tukolere Wamu besucht 
werden. Infos bei uns anfragen oder auf 
www.tugende.org zu finden.

Gerne schon jetzt vormerken: Unsere Kranz-
bindeaktion findet wieder vor dem 1. Ad-
vent in Gallenweiler statt. Adventsmarkt mit 
Glühwein, Gebäck und Kranzverkauf in Gal-
lenweiler am Freitag 01.12.; weitere Verkäufe 
am Samstag, 01.12. am Markt in Heitersheim 
und beim Adventsmarkt im Weingut Zotz. 
Der Erlös des Kranzverkaufs geht dieses Mal 
in den Bau eines Kindergartens in Togo.

Infos zum Verein Tukolere Wamu und auch 
die Kontodaten finden Sie unter 
www.tukolere-wamu.de. 
Fragen an G. Schweizer-Ehrler 
ehrler@tukolere-wamu.de 
oder 015155529798 
(auch whatsapp oder Signal)

St. Martin und gemütlicher Ausklang 
vor dem Vereins- und Jugendhaus
Samstag, 11. November 2023
Beginn ist um 18 Uhr auf dem Schul-
hof der Johanniterschulen.
Das Vor- und Jugendorchester wird das 
Martinsspiel musikalisch begleiten.
Danach lädt die Jugendabteilung 
des Musikvereins zu einem gemüt-
lichen Abschluss vor dem Vereins- 
und Jugendhaus ein. 
Der Erlös kommt der Jugendkasse zu 
Gute.

IST IHRE  
HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese  
entscheidend für rasche  
Hilfe durch den Arzt oder  
den Rettungsdienst sein!
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Weihnachten im 
Schuhkarton  
- Endspurt
Jetzt MITPACKEN  
- Abgabeschluss ist am 13. November! 
Machen Sie bedürftige Kinder glücklich! 
Schenken Sie Hoffnung und Freude!
Packen Sie einen Schuhkarton gefüllt mit 
schönen und nützlichen Geschenken für ein 
Kind! Weitere Infos: 
www.weihnachten-im-schuhkarton.org
 
Einen Abgabeort in Ihrer Nähe finden Sie 
hier: https://www.die-samariter.org/projekte/
weihnachten-im-schuhkarton/mitpacken/ 
abgabeort-finden/
 
Sie haben Fragen? Sie wollen uns anderwei-
tig unterstützen, z.B. durch eine Geld- oder 
Sachspende? In jedem Fall gilt: Wir freuen 
uns auf Sie!

Ihre Sammelstelle:
Gerdi Krüsselin, Altingerstr. 52, 
79418 Schliengen, Tel. 07635 - 3321, 
E-Mail: gerdi.kruesselin@t-online.de
 

Veranstaltungen rund um 
Heitersheim
Samstag, 04.11., 19.30 Uhr
Chorkonzert von Concordia Nova Laufen 
in der Altenberghalle Laufen, Chorgesang 
in A-Cappella mit musikalischer Begleitung 
Leitung: Christiane Schorpp, Eintritt frei
 
Sonntag, 05.11., 10.30 Uhr
Hubertusmesse in St. Trudpert, Müns-
tertal, mit den Jagdhornbläsern Mark-
gräflerland, Zelebrant und Predigt: Pfarrer 
Michael Maas, Anschließend Umtrunk, mu-
sikalische Umrahmung mit den Hexentäler 
Jagdhornbläser. Gleichzeitig organisiert die 
Reiter- und Fahrergruppe Münstertal ihren 
Hubertusritt, zu dem am Nachmittag die 
Jagdhornbläser wieder dabei sind.
 
Mittwoch, 08.11.23, 19.30 Uhr
Vortragsveranstaltung der Bürgerstiftung 
Ballrechten-Dottingen, " Vom Kutschen-
bauen zum Europapark - die Geschich-
te des Familienunternehmens Mack im 
Wandel der Zeit", in der  Aula der Sonnen-
bergschule Ballrechten-Dottingen

Sonstiges

Café artis
in der Villa artis . Johanniterstraße 91 . Heitersheim  
Telefon (076 34) 69 49-895 . cafe-artis@caritas-freiburg.de

Willkommen zum Mittagstisch!
5.11.–8.11.     So–Mi 12–14.30  Uhr  

Tagessuppe 6,50 € 
Gemischter Blattsalat an Kräuterdressing  4,00 €
So: 
Kürbisrösti mit Spiegelei und Kräuterquark  10,80 €
Hähnchenbrust mit Mozzarella-Kürbiskernkruste
und Kartoffelgratin  16,50 €
Mo: 
Blätterteigpastetchen mit Pilzsauce  9,80 €
Badisches Schäufele mit Kartoffelstampf
und Rahmwirsing  10,50 €
Di: 
Champignon-Kräuter-Omelette  9,80 €
Schnitzel Piccata Art mit Tomatenpasta  10,50 €
Mi: 
Spaghetti mit Gorgonzolasauce und Walnüssen  9,80 €
Fischragout mit Basmatireis  10,50 €
So bis Mi täglich: 
Hausgemachte Quiche  5,20 € 
Hausgemachte Quiche mit Salat  8,50 €
Für die Kleinen: 
Spaghetti mit Tomatensoße  5,00 €

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



PATRICK SIMMIG
Malermeister

Bad Krozingen  |  Tel. 0171 - 601 94 51 
www.maler-patricksimmig.de  |  maler-simmig@gmx.de

Schwarzbrenner Party
Am Samstag, 04. November 2023, ab 21 Uhr, 

in Heitersheim
DRINK, DANCE, GOOD VIBES

Mit DJ FIEZIE

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDERGRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit 
netten Grußanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

anzeigen@primo-stockach.de



Die UHZ-Servicegesellschaft sucht für den 
Standort Bad Krozingen des Uniklinikum 
Freiburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Mitarbeiter ( m/w/d) in den Bereichen

Küchenhilfskraft 
Cafeteria & Kiosk Reinigung

... in VZ, TZ oder MiniJob
Wir bieten Ihnen:
-  eine verlässliche Dienstplanung zur Vereinbarkeilvon Beruf 

undFamilie
-  eine zielgerichtete Einarbeitung
-  eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, eine attraktive Vergütung 

und weitere Leistungen im Rahmen des Tarifvertrages
-  eine vollständig-arbeitgeberseitig finanzierte Altersvorsorge
-  eine betriebliche Kindertagesstätte (1-6 Jahre) und  

Ferienbetreuungsangebote für Ihre Kinder
-  Mitarbeiter*innenangebote I Gesundheitsangebote
- Jobticket

Interesse? Dann senden Sie uns Ihre Unterlagen! 
Wir freuen uns auf Sie :-)

Fragen? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail: 
Snezana Gorupec 
snezana.gorupec@uniklinik-freiburg.de • 07633|402-7727

UHZ-Servicegesellschaft mbH, Südring 15, 79189 Bad Krozingen

In guten Händen: für unsere Physiotherapiepraxis in Heitersheim suchen wir 
eine(n) teamorientierte(n) und kompetente(n) 

PhysiotherapeutIn 
auf Minijob-Basis 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: Cornelia Klauke und Birgit Budde: 
info@physiotherapie-heitersheim.de

KALENDER 2024
“Heitersheim einst und Jetzt”

erhältlich bei Buchhandlung AUSLESE,
Schuhorthopädie Brendle und

Blumenhaus Schönsee.



Wer viel bucht, spart zusätzlich 5% bis 10%
Grüßen Sie auch Ihre Kunden und Geschäftspartner in Ihren Nachbargemeinden. Machen Sie von unseren günstigen 

Kombinationsangeboten Gebrauch! Natürlich können Sie auch alle anderen Ausgaben frei nach Ihren Wünschen
kombinieren, nicht nur die aus Ihrer direkten Nachbarschaft.

3 Ausgaben: 5 % Rabatt �        5 Ausgaben: 10 % Rabatt

SO KOMMT IHR AUFTRAG RICHTIG AN
per Post: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach
per Fax: 0 77 71 93 17-40
per E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Unseren Musterkatalog auf www.primo-stockach.de anschauen.

KOMBINIEREN 

SIE NACH 

HERZENSLUST

Mit den Primo-Heimatblättern
können Sie Ihren Weihnachtsgruß 
an all Ihre Kunden schicken. 

Setzen Sie unsere Heimatblätter wie 
ein Puzzle zusammen oder nutzen 
Sie unsere Primo-Kombinationen. 

Gerne beraten wir Sie  telefonisch 
oder werfen Sie einen Blick in 
unsere aktuellen Mediadaten unter 
www.primo-heimatblatt.de.



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer  
Nebenbeschäftigung (Minijob) auf  

Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?
Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die 
ganze Familie. Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer 
Gemeinde. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG.
Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder schriftlich per 
E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgendes  
Gebiet Austräger (m/w/d):

Heitersheim–Gallenweiler - Bezirk 231 - neuer Austräger 
ab sofort

Bachstr., Eschbacher Str., Hans-Eckerlin-Str., Im Bachacker, 
In der Etzmatt, Rathausgasse, Schmidhofener Str.

Wir suchen immer wieder neue Austräger  

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.

Qigong: die innere Kraft
entdecken – stärken – nutzen

für Gesundheit, Fitness, Entspannung und Ruhe

Grunern, Alte Schule, dienstags 18:30-19:30

0173 – 99 82 472 | www.qigong-suedbaden.de 



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



www.primo-stockach.de


